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ERKLAERUNG VON LANDAMMANN, LANDRAT UND LANDSGEMEINDEVON SCHWYZ,

DAS BUENDNIS MIT FRANKREICH EINHALTEN ZU WOLLEN

"Wir . . . dem König [Ludwig  XIV . ] damit unsere affeotion 3 undt begirdt

der observanz unndt Haltung der frieden undt Pündtnus Tractaten 3 die wir mit

Jhr . . . Majestät haben , Zue vernemmen geben 3 Erokhleren uns , nirgents dersel¬

ben Zum Naahtheil Zue thuen 3 durch die Jenig Tractaten 3 So wir mit dem haus

[Habsburg - ]Oesterreich [ - Erbeinung - ] gemacht odter noch Machen Kön-

ten 3 das auch unsere Meinung nit sye Einige hilff noch beystandt deme nit



Zueleisten , fals der Keyser [ L e o p o l d I . J oder seine Nachkummedte , Jhr

. . . Mayestät feindt wurdten , noch auch die auffbrüch , die vohn uns Jnn Crafft

Mayländischer Pündtnus Möchten Erforderet werden , über dero Einhalt undt der

Jhr Mayestät reversbrieffen Erstreken Zue wollen , Noch auch uns mit den Pro¬

positionen Einzuemisehen , welche an uns vohn den Holändischen Ständten uns

Jnn Ein Neüere durch sye mit andteren fürsten gemachte Pündtnus Einzuelassen

[Mitgarantierung des Friedens von Aachen von 1668 ] , gethan worden , wöllendt

Jnn ansehen desen wie dan auch Jnn ansehen der andern , das alle undt Jedte

Sachen Jnn dem alten standt verbleib &n , Je nach dem Jnhalt undt Observanz des

Ewigen Friedens [ von 1516 ] undt der Pündtnus so wir mit der Cron Franckhreich

habendt , desen Zue uhrkundt . . . habendt wir unser Landtsigil hierbey gesezt . "

1 ) s . AH 7/53 , vgl . auch AH 45/118
2 ) Laut AH 58/85 scheint diese Erklärung jedoch nur von den "H. [ Landammann

und Landrat ] von Schwyz " abgegeben worden zu sein , d . h . ohne dass die Ein¬
willigung der Landsgemeinde eingeholt worden wäre.

3 ) s . etwa AH 52/17

Kopie , mit den Inhalt des Dokuments wiedergebender Dorsualnotiz des Statt¬
halters von Stadt und Amt Zug , Beat Jakobsl.  Zurlauben
AH 57 , 133
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